
 
Absender/in oder Rücksendungsanschrift Zustellschein 

Eigenhändig 
  Empfänger/in 
ID

 

□ nachweisliche Vernichtung (§ 19 Abs. 1 ZustG) 

Zustellversuch am 
   

  

Verständigung über die Hinterlegung
□ in Briefkasten eingelegt        
□ in Hausbrieffach eingelegt   □ Nicht an Bevollmächtigte/n (§ 13 Abs. 2 ZustG) 
□ in Briefeinwurf eingelegt  □  
□ an Abgabestelle zurückgelassen  
□ an Eingangstür angebracht □ keine elektronische Übermittlung (§ 22 Abs. 3 ZustG) 

Annahmeverweigerung   

durch □ Empfänger/in Übernahmebestätigung □ Empfänger/in 
□ .................................................. □ Bevollmächtigte/r für zu eigenen 

Handen zuzustellende Dokumente □ Dokument an Abgabestelle zurückgelassen Übernommen am  
Hinterlegung  □ Angestellte/r der/des berufsmäßigen 

Parteienvertreters/-in □ beim Gemeindeamt  Unterschrift □□ bei  

Beginn der Abholfrist 

 
 

 

 
Zusteller/in Gemeindeamt

Formular 5 zu § 22 Zustellgesetz 

 

(Papierfarbe: blau)   
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